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RS OGH 1963/4/23 8Ob110/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1963

Norm

ABGB §37 I

4.DVEheG §6 Abs1

Rechtssatz

Nach jugoslawischem Recht genügt zum Zustandekommen der Ehe die Einhaltung der Form des Eheschließungsortes;

daher auch die Heirat nach dem Ritus und den Gesetz der ungarischen presbyterianischen Kirche mit Eintragung beim

Standesamt im Standesamt im Staate New Jersey.
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